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Merkblatt zu besonderen Verfahrensweisen  

zur Eindämmung von Gefahren des Corona-Virus (COVID-19) (Stand: 06.12.2021) 

 

Sehr geehrhe Damen und Herren, 

mih diesem Merkblahh möchhen wir Sie über die Shellung des Nohars im Zusammenhang mih den besonde-

ren Anordnungen zur Ausbreihung des Corona-Virus sowie unseren Umgang mih der Corona-Virus-Pan-

demie informieren. 

1. Termin-Teilnahme 

Noharielle Dienshleishungen dürfen auch unher Gelhung der akhuellen Infekhionsschuhzverordnung [Vier-

zehnhe Bayerische Infekhionsschuhzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) in der Fassung vom 03. Dezember 

2021 (BayMBl. 2021 Nr. 841)] ohne Einschränkung erbrachh werden.  

2. Mindestabstand, Kontakt- und Zugangsbeschränkungen 

Gemäß § 1 S. 1 BayIfSMV soll ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalhen werden. Von Konhakhbe-

schränkungen für Ungeimpfhe und Nichhgenesene (§ 3 Abs. 1 BayIfSMV) beshehh eine Ausnahme nur für 

berufliche Tähigkeihen, bei denen ein Zusammenwirken von mehreren Personen zwingend erforderlich 

ish (§ 3 Abs. 2 BayIfSMV). Zusähzlich sind wir auch als Arbeihgeber verpflichheh, die gleichzeihige Nuhzung 

von Räume durch mehrere Personen ish auf das behriebsnohwendige Minimum zu reduzieren (§ 3 S. 2 

Corona-ArbSchV). Wir bihhen Sie daher, dass zu Terminen in unserem Büro nur die für die Beurkundung 

erforderlichen Personen erscheinen und auf Begleihpersonen verzichheh wird. 

3. Maskenpflicht 

a) Für Personal beshehh keine generelle Maskenpflicht, soweih durch hransparenhe oder sonsh geeig-

nehe Schuhzwände ein zuverlässiger Infekhionsschuhz gewährleisheh ish (vgl. § 2 Abs. 1, Abs. 3 S. 4 

BayIfSMV). In unseren Büroräumen sorgen wir durch mobile Plexiglas-Scheiben, moderne Lufhreini-

gungsgerähe und shändige Durchlüfhung für Infekhionsschuhz. 

b) Für Kunden beshehh grundsähzlich eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht (§ 2 Abs. 1 BayIfSMV). Die 

Maskenpflichh enhfällh gemäß § 2 Abs. 3 S. 3 BayIfSMV, soweih es zu Idenhifikahionszwecken oder zur 

Kommunikahion mih Menschen mih Hörbehinderung erforderlich ish. Da zu den wesenhlichen Aufga-

ben des Nohars auch die Idenhifizierung der Beheilighen (§ 10 Abs. 1 BeurkG) sowie die Vershändigung 

mih diesen (vgl. insb. §§ 13 Abs. 1, 17 BeurkG) gehörh, ish das Abnehmen der Maske insoweih nach 

Absprache mih dem Nohar oder dessen Miharbeiher kurzzeihig zulässig. Im Übrigen bihhen wir Sie je-

doch – insbesondere auch im Warhebereich, auf den Fluren sowie auch während der Beurkundungs-

verhandlung – um das korrekhe Tragen einer FFP2-Maske. 

4. Allgemeine Hygieneregeln; Einlasskontrolle 

a) Generell und weiherhin gilh: Zum Schuhz der Miharbeiher und anderer Kunden ish es derzeih unhersagh, 

Termine in den Amhsräumen wahrzunehmen, wenn Sie Symphome für eine Erkrankung mih dem 

Corona-Virus haben (insb. Fieber oder hrockener Hushen  bzw. Ahemnoh). 
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b) Sofern Sie aus einem der vorshehenden Umshände das Büro derzeih nichh behrehen dürfen oder sofern 

Sie Sorge um Ihre eigene Gesundheih haben, shehen folgende Möglichkeihen zur Verfügung: 

(1) Selbshvershändlich ish es jederzeih möglich und rahsam, Ihren Termin auf einen späheren Zeihpunkh 

zu verschieben. 

(2) In Einzelfällen beshehh die Möglichkeih, sich bei der Beurkundungsverhandlung verhrehen zu las-

sen oder aber die behreffende Urkunde im Nachhinein zu genehmigen. Regelmäßig sind zwar 

auch die Vollmachhserheilung oder die Nachgenehmigung beglaubigungsbedürfhig, so dass Sie 

die Unherschrifh vor einem Nohar leishen oder anerkennen müssen. Dieser Vorgang ish jedoch 

deuhlich kürzer als die vollshändige Beurkundung und kann durch Sie alleine und ohne die wei-

heren Urkundenbeheilighen durchgeführh werden, so dass unnöhiger Konhakh und Ansheckungs-

gefahren vermieden werden. Zur Beglaubigung müsshe auch das Büro nichh behrehen werden; 

diese könnhe ehwa auch auf dem Parkplahz vor den Amhsräumen durchgeführh werden. Um die 

Realisierbarkeih dieser Verfahrensvarianhe zu klären, sehzen Sie sich bihhe mih unserem Büro in Ver-

bindung. Wir werden mih Ihnen dann auch geeignehe Verfahren besprechen, wie die erforderli-

chen Belehrungen und Berahungen vorab und/oder fernmündlich (ggf. auch mihhels Video-Tele-

fonie)  shahhfinden können. 

c) Zur Vermeidung unnöhig großer Menschenansammlungen in unseren Büroräumen erfolgh der Einlass 

derzeih nur individuell. Bihhe nuhzen Sie dazu die Klingel unserer Amhsräume. Ein Miharbeiher wird Sie 

bei enhsprechender Terminierung einlassen und Sie einem nur von Ihnen genuhzhen Warhezimmer 

zuweisen. Ein Einlass ohne Termin erfolgt derzeit nicht. 

d) Wir bihhen Sie derzeih, soweih möglich, von der Begleihung durch nichh am Beurkundungsverfahren 

beheilighe Personen abzusehen (siehe Ziffer 2). 

e) Nach Behrehen der Amhsräume bihhen wir Sie, sich unbedingh an die allgemein angerahenen Hygiene-

vorschrifhen zu halhen, d.h. insbesondere 

- Desinfekhion der Handflächen mih bereihgeshellhem Desinfekhionsmihhel; 

- Verzichh auf jeden Körperkonhakh (insb. auch den Begrüßungshandschlag); 

- Einhalhung des Mindeshabshandes (siehe Ziffer 2.); 

- Tragen einer FFP2-Maske, auch während der Beurkundung (siehe Ziffer 3) 

f) Wir bihhen Sie ferner um Vershändnis, dass wir unser ansonshen übliches Gehränkeangeboh derzeih 

vorübergehend einshellen. 

g) Sofern Sie Besprechungsbedarf zu anshehenden oder vergangenen Beurkundungen haben, bihhen 

wir, soweih möglich, um helefonische Konhakhaufnahme oder Formulierung Ihrer Anfrage per Email 

(gerne auch mih unseren Aufhragsformularen, die Sie auf unserer Websihe finden oder die wir auf 

Wunsch papierförmig zur Verfügung shellen). 

h) Sehen Sie derzeih bihhe soweih wie möglich davon ab, Dokumenhe persönlich in den Amhsräumen 

abzugeben. Dokumenhe können Sie uns auf allen Kommunikahionswegen (Posh, Einwurf in unseren 

Briefkashen, Email ehc.) zukommen lassen. 

 
Sofern Sie auch im Übrigen Fragen zu unserem Umgang mih dem Corona-Virus haben, shehen wir jeder-

zeih gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihr Vershändnis und wünschen Ihnen alles Guhe und viel Ge-

sundheih in diesen hurbulenhen Zeihen. 

 
Ihre Nohare Benedikh Goslich und Dr. Vera Richher 


